
  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

   

Die unterfertigten Bezirksrät*innen der Sozialdemokratischen Partei Österreichs 

stellen gemäß § 104 der Wiener Stadtverfassung folgenden 

A N T R A G 

Die zuständigen Stellen der Stadt Wien mögen veranlassen, dass in der 
Ketzergasse im Abschnitt Triester Straße bis Liesinger-Flur-Gasse eine 
Tonnagebeschränkung für Kraftfahrzeuge über 7,5 Tonnen verordnet wird. 

Begründung 

Seit längerer Zeit beklagen sich Bewohner*innen der Ketzergasse über ein 
erhöhtes Verkehrsaufkommen von Schwerverkehr. Durch die Verordnung einer 
entsprechenden Tonnagebeschränkung könnte der Durchzugsschwerverkehr von 
und zur Brunner Straße (Anbindung A21) unterbunden werden. 




